
Schulhausordnung 
SH-Klusen 

 

 

 
 
Die Schulhausordnung gilt als Ergänzung zur Schulordnung der Schule Schüpfheim (11.5.11).  
Sie wurde vom Schulhausteam und der Schulleitung am 19.8.11 erarbeitet und verabschiedet.  
Die Schulhausordnung ist verbindlich und tritt ab 14.11.11 in Kraft. 
 
 
 

Im Schulhaus 

 

1. Vor Unterrichtsbeginn ist der Aufenthalt im Erdgeschoss möglich. Der Gruppenraum steht zum 
Arbeiten zur Verfügung. 

 

2. Während des Unterrichts gilt der Schulhausgang als Arbeitsraum, deshalb wird Ruhe erwartet. 

 

3. Im Schulhaus sind private Multimediageräte ausgeschaltet. 

 

4. Nach dem Unterricht werden die Finken auf den Rost gestellt. 

 

 

 

 

Auf dem Pausenplatz 
 
5. Die Pausenzeit verbringen alle Lernenden 

grundsätzlich auf dem Pausenareal oder in 
der Halle. Die Klassenlehrperson kann Aus-
nahmen erlauben. 

 

6. In der Pause besteht ein Velofahrverbot. 

 

7. Nach dem Spielen im Sand müssen die 
Schuhe in der Pausenhalle ausgezogen und 
unter die Bank gestellt werden. 

 

8. Fussball darf nur auf dem Pausenplatz ge-
spielt werden, die Fussballtore werden am 
Freitagnachmittag versorgt. 

 

9. Es darf nur mit Softbällen gegen die Schul-
hauswand gespielt werden.  

 

10. Schneeballwerfen ist verboten gegen das Schulhaus, in der Pausenhalle, auf dem Spielplatz 
oder gegen Kinder, die das nicht wollen. 

 

 

 

 
 
 
 
  


